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50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §74

GewO 1994 §74 Abs2

GewO 1994 §77

GewO 1994 §81

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie Ra 2018/04/0092 B 12. April 2018 RS 1 (hier nur erster Satz)

Stammrechtssatz

Unter einer gewerblichen Betriebsanlage im Sinne der §§ 74 8 GewO 1994 ist die Gesamtheit jener Einrichtungen zu

verstehen, die dem Zweck des Betriebes eines Unternehmens gewidmet sind und in einem örtlichen Zusammenhang

stehen. Nicht die einzelnen Maschinen, Geräte oder die beim Betrieb vorkommenden Tätigkeiten bilden den

Gegenstand der behördlichen Genehmigung, sondern die gesamte gewerbliche Betriebsanlage, die eine Einheit

darstellt. Einrichtungen, die unter Bedachtnahme auf die Kriterien des § 74 Abs. 2 Einleitungssatz GewO 1994 mit einer

gewerblichen Betriebsanlage in einem sachlichen (betrieblichen) und örtlichen Zusammenhang stehen, zählen zu

dieser Betriebsanlage. Sie können, weil die GewO 1994 nicht vorsieht, dass für eine Betriebsanlage Genehmigungen

mehrfach nebeneinander erteilt werden können, nicht "abgesondert" genehmigt werden. Vielmehr bewirkt die

Errichtung und Inbetriebnahme einer mit einer rechtskräftig genehmigten Betriebsanlage in einem solchen

Zusammenhang stehenden Einrichtung bei Erfüllung der Tatbestandsmerkmale des § 81 GewO 1994 eine

genehmigungspAichtige Änderung der genehmigten Anlage, wobei die Genehmigung auch die bereits genehmigte

Anlage soweit zu umfassen hat, als es wegen der Änderung zur Wahrung der im § 74 Abs. 2 GewO 1994

umschriebenen Interessen gegenüber der bereits genehmigten Anlage erforderlich ist (vgl. VwGH 14.11.2007,

2005/04/0300, mwN).
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